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5.1.  VORBEMERKUNG

Die Orgelstadt Borgentreich erarbeitet zurzeit 
ein Integriertes kommunales Entwicklungskon-
zept (IKEK) um sich für die zukünftige Entwick-
lung positiv aufzustellen. Es ist beabsichtigt den 
Menschen in der Stadt ansprechende Wohn- 
und Arbeitsbedingungen zu bieten und durch 
die intensive Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger aller Stadtbezirke vorhandene Defizite 
zu ermitteln und gemeinsam geeignete Maßnah-
men und Projektansätze zu entwickeln. 
Für die Umsetzung spielt neben den Gemein-
schaften in den Orten selbst, eine finanzielle 
Unterstützung in Form von Fördermitteln eine 
zentrale Rolle. 
Die Orgelstadt Borgentreich verfolgt das Ziel, 
eine nachhaltige ganzheitliche Stadtentwick-
lungsstrategie zu entwickeln, die alle Stadtbe-
zirke in die Betrachtung mit einbezieht und als 
Grundlage für die Detailbetrachtungen in den 
unterschiedlichen Stadtbezirken dienen soll. 
Die Nachhaltigkeit kann nur gesichert werden, 
wenn die Orgelstadt Borgentreich als Einheit 
betrachtet wird, in der zukünftig nicht jede Ein-
richtung in jedem Stadtbezirk vorgehalten wer-
den kann. Umso wichtiger sind Antworten auf 
Fragen von Erreichbarkeit zu finden  und die 
Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte zu ent-
wickeln.  
Im iintegrierte kommunalen Entwicklungskon-
zept (IKEK) werden die unterschiedlichsten The-
menbereiche und Stadtbezirke betrachtet. Die 
Orgelstadt sieht die Notwendigkeit, hier keine 
Grenze zwischen unterschiedlichen Fördermög-
lichkeiten zu ziehen, sondern einen ganzheitli-
chen Ansatz zu wählen und eine Grundlage zu 
schaffen, aus der verschiedene Maßnahmen ent-
wickelt werden, die unter entsprechenden Vor-
aussetzungen mit unterschiedlichen Förderpro-
grammen (ELER, EFRE, Städtebauförderung) un-
terstützt werden können. Die Grundsätze zum 
Verbot einer Doppelförderung werden dabei 
strikt berücksichtigt.
Innerhalb des Stadtgebietes sind unter diesen 
Rahmenbedingungen die beiden Stadtbezirke 

Borgentreich und Borgholz unter dem Blickwin-
kel von städtebaulichen Missständen und deren 
nachhaltige Behebung, mit dem Blickwinkel, 
auf das Städtebauförderprogramm „Kleine Städ-
te und Gemeinden“ zu richten.  Die interkom-
munale Zusammenarbeit erfolgt mit der Nach-
barstadt Willebadessen.
Die Orgelstadt Borgentreich möchte die Chance 
zur nachhaltigen Sanierung der Missstände und 
Funktionsmängel ergreifen und in Vorbereitung 
auf weitere Abstimmungen mit der Bezirksre-
gierung diesen städtebaulichen Fachbeitrag im 
Rahmen der Erarbeitung des IKEKs erarbeiten. 
Einführung
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5.2.  EINFÜHRUNG

5.2.1.  Verfahren und 
Beteiligungsprozess des IKEKs

In der Arbeitsphase zwischen November 2016 
und April 2017 wurden alle Ortsteile innerhalb 
des Geltungsbereichs untersucht und unter ei-
nem breit aufgestellten Bürgerbeteiligungpro-
zess das IKEK mit seiner Analyse und seinen 
Handlungsvorschlägen erarbeitet. Ebenfalls 
wurde für den Prozess eine Steuerungsgruppe 
eingerichtet, die aus Vertretern der Stadt, den 
Ortsvorsteher-/innen, den Ortsheimatpfleger-/
innen und dem beauftragten Planungsbüro be-
stand und für die Prozesssteuerung verantwort-
lich war. 
Im Untersuchungsbereich wurden folgende As-
pekte betrachtet: Die Siedlungsstruktur, die Be-
völkerungsentwicklung, die technische und so-
ziale Infrastruktur, die wirtschaftlichen und po-
litischen Rahmenbedingungen und ähnliches. 
Mit der analytischen Grundlage wurde auf den 
fünf gesamtstädtischen IKEK-Foren in fachbezo-
genen Arbeitskreisen zu diversen thematischen 
Schwerpunkten gearbeitet und dabei Projekte 
herausgearbeitet und konkretisiert. Es handelt 
sich dabei um strategisch wichtige Projekte, die 
jeweils einem Handlungsfeld des IKEKs zuge-
ordnet werden können, jedoch auch handlungs-
feldübergreifend wirken können. 
Die Maßnahmeempfehlungen beziehen sich 
auf eine zukunftsfähige ländliche Entwicklung 
durch die Erstellung eines Leitbildes mit Ent-
wicklungszielen sowie durch diverse lokale und 
regionale Projektvorschläge. Die gesamten In-
halte des IKEKs beziehen sich auf die gegebenen 
kommunalen Grenzen von Borgentreich. 
Im Rahmen der Erarbeitung des IKEK für die 
Stadt Borgentreich ist ein ausführlicher Betei-
ligungsprozess der Bevölkerung durchgeführt 
worden. Detaillierte Aussagen lassen sich dem 
Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept 
entnehmen, so dass an dieser Stelle auf eine 
ausführliche Ausformulierung verzichtet und auf 
das IKEK verwiesen wird.

5.2.2.  Interkommunale 
Zusammenarbeit von 
Willebadessen und 
Borgentreich

Bereits seit einigen Jahren arbeiten die beiden 
Städte interkommunal eng zusammen. Die Kom-
munen Willebadessen und Borgentreich haben 
bereits vor dem IKEK-Prozess erkannt, dass die 
strategische Ausrichtung der Stadtentwicklung 
an die sich in den letzten Jahren vermehrt ver-
ändernden Rahmenbedingungen neu auszurich-
ten ist. Vor diesem Hintergrund sowie mit Blick 
auf die neue Anforderungskulisse ist dazu der 
Ansatz des integrierten kommunalen Entwick-
lungskonzepts (IKEK) zielführend. Folgerichtig 
wurden die entsprechend definierten Planungs-
leistungen ausgeschrieben und der notwendige 
Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung im 
zweiten Quartal 2016 erteilt. 

Weitere Informationen, entnehmen Sie bitte 
den vorherigen Kapiteln. 
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5.3.  GRUNDLAGEN UND 

RAHMENBEDINGUNGEN 

Borgentreich und Borgholz selbst sind ausführ-
lich im Integrierten kommunalen Entwicklungs-
konzept  (IKEK) dargestellt und es wird auf die 
Ausführungen verwiesen. Gleichzeitig werden 
zur besseren Einordnung von Borgentreich we-
sentliche Aussagen zur demografischen Ent-
wicklung an dieser Stelle mit aufgenommen. 

5.3.1.  Demografische 
Rahmenbedingung

Die Stadt Borgentreich zählte am 31.12.2015 
9.497 Einwohner. Die Bevölkerungsentwicklung 
war zwischen 1965 mit 9.648 EW auf 8.738 im 
Jahr 1986 negativ. Ab diesem Zeitpunkt ver-
zeichnete die Stadt bis zur Jahrtausendwen-
de ein Bevölkerungswachstum auf 9.894 Ein-
wohner. Zwischen 2000 und 2013 fiel die Ein-
wohnerzahl auf 8.997 EW. Im Jahr 2014 gab 
es durch die Aufnahme von Flüchtlingen einen 
deutlichen Anstieg auf 9.497 EW, Stand 2015.
Die Bevölkerungsprognose der Landesdaten-
bank bis zum Jahr 2040 weist ausgehend von 
den Werten des Jahres 2015 einen Rückgang 
von 17,88% auf. Vorausgesetzt wird dabei eine 
gleichmäßige Entwicklung. Unvorhergesehene 
Veränderungen (z.B. Zuzüge oder auch nicht 
absehbare Fortzüge) können die Statistik jedoch 
in beide Richtungen verändern.
Der jährliche Wanderungssaldo für die Stadt 
Borgentreich weist abwechselnde Phasen mit 
positiven sowie negativen Werten auf. Von 1976 
bis 1988 wurden fast ausschließlich negative 
Salden verzeichnet. Mit der Öffnung der inner-
deutschen Grenze setzte bis zum Jahr 1997 eine 
Phase mit nahezu ausnahmslos positiven Wan-
derungssalden ein. Seitdem waren bis 2012 mit 
einer Ausnahme nur negative jährliche Werte für 
die Orgelstadt Borgentreich zu verzeichnen. Im 
Zeitraum von 2013 bis 2015 wurden letztlich 
wieder positive Wanderungssalden erzielt. Dies 

ist vor allem mit der einsetzenden Flüchtlings-
krise und der damit einhergehenden Einrichtung 
der Zentralen Unterbringungseinrichtung in der 
Orgelstadt Borgentreich zu erklären. So stieg so-
wohl die Zahl der zugezogenen, wie auch der 
fortgezogenen Ausländer im Jahr 2014 und be-
sonders 2015 sprungartig an. Mit einem Zuzug 
von 8.347 Personen (davon 8.086 Ausländer) 
und einem Fortzug von 8.266 Personen (davon 
7.944 Ausländer) ergab sich ein positiver Saldo 
von insgesamt 81 Menschen. Dies lässt die star-
ke Fluktuation im Jahr 2015 erkennen.
Die Anzahl der Berufseinpendler in die Stadt 
Borgentreich hat seit 2011 stetig zugenommen. 
Im Zeitraum von 2011 bis 2015 stieg die Zahl 
von 796 auf 963 Personen. Die Anzahl der Aus-
pendler liegt auf einem höheren Niveau und hat 
zwischen 2010 und 2014 von 3.003 auf 3.203 
Personen ebenfalls zugenommen. Im Jahr 2015 
sank die Zahl auf 3.159 Berufsauspendler.

Borgentreich
Die Altersstruktur in Borgentreich zeigt eine 
ausgeglichene Altersstruktur mit Schwerpunk-
ten der männlichen Bevölkerung zwischen 55 
und 66 Jahren, sowie bei der weiblichen Bevöl-
kerung zwischen 49 und 54 Jahren auf. Auffällig 
ist die geringe Anzahl an männlichen Einwoh-
nern zwischen 49 und 54 Jahren. Die Alterspy-
ramide zeigt einen Rückgang der jungen Bevöl-
kerungsschichten ab 24 Jahren abwärts. Zudem 
fällt die große Anzahl junger männlicher Aus-
länder zwischen 19 und 24 Jahren auf. Die aus-
ländischen Einwohner verteilen sich ansonsten 
relativ gleichmäßig auf die verschiedenen Al-
tersklassen bis 54 Jahren.
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Borgholz
Bei der Altersstruktur in Borgholz kann man ei-
nen Schwerpunkt bei der männlichen und weib-
lichen Bevölkerung zwischen 43 und 66 Jahren 
erkennen. Bei den Altersgruppen bis 42 Jahren 
lässt sich ein Rückgang der Bevölkerung beob-
achten. Auffällig sind zudem die beiden Ausrei-
ßer bei der weiblichen Bevölkerung zwischen 
13 und 24 Jahren.

5.3.2.  Beschreibung der Ortsteile
Die Stadt Borgentreich setzt sich aus insgesamt 
12 Stadtbezirken zusammen die sich mitunter 
stadtstrukturell stark unterscheiden. Sie reichen 
vom Stadtbezirk Borgentreich mit rd. 2.500 Ein-
wohnern und einem historisch geprägten Kern-
bereich, über Borgholz mit ca. 1.000 Einwohner 
und bis hin zu dem kleinsten Stadtteil Rösebeck  
mit gerade einmal 500 Einwohnern und weni-
gen Gebäuden. Die städtebauliche Analyse der 
einzelnen Stadtbezirke wird im Abschnitt Orts-
teilprofilen behandelt.

5.3.3.  Ausstattungsmerkmale der 
Daseinsvorsorge

Die Stadtbezirke Borgentreich und Borgholz 
besitzen wichtige Daseinsvorsorgeeinrichtun-
gen. Diese sind für die Versorgung der Bevölke-
rung in den Stadtbezirken sehr wichtig. Ebenso 
übernehmen sie für die umgebenden kleineren 
Stadtbezirke wichtige Versorgungsfunktionen. 
Borgentreich mit seinen Nahversorgungseinrich-
tungen, den Schulen, der Schwimmhalle, wei-
teren Einkaufsmöglichkeiten sowie der Siche-
rung von Betreuungsmöglichkeiten von Kindern 
ebenso wie von Senioren ist dabei der wichtigs-
te Daseinsvorsorgestandort für die Gesamtstadt. 
Die Schützenhalle in Borgentreich und die 
Stadthalle in Borgholz sind wichtige soziale 
Treffpunkte für die Bevölkerung.
Ergänzend sind kleinere Einrichtungen in den 
kleineren Stadtbezirken zu finden. Hierauf wird 
im Kapitel 2 dieser Ausarbeitung ausführlich Be-
zug genommen. 

5.3.4.  Städtebauförderung in 
Borgentreich und Borgholz

Die Stadtbezirke Borgentreich und Borgholz-
heben sich aufgrund ihrer Größe und Einwoh-
nerzahl, deutlich von den anderen Stadtbezir-
ken ab. Mit dem historischen Ortskern und den 
angrenzenden Quartieren besitzen Borgentreich 
und Borgholz jeweils einen kleinstädtischen 
Charakter. Neben der städtebaulichen Struktur 
bilden beide Stadtbezirke mit den vorhande-
nen Einrichtungen zur Daseinsvorsorge, der Bil-
dungseinrichtungen sowie zum Teil einen Ver-
waltungssitz wichtigen zentralörtliche Funkti-
onen in der Gesamtstadt Borgentreich ein und 
sind für alle umliegenden kleineren Stadtbezir-
ke von zentraler Bedeutung. 
Umso wichtiger ist die Sicherung und Attrakti-
vierung der vorhandenen städtebaulichen Rah-
menbedingungen, um zum einen attraktive 
Räume für die Bevölkerung sicherzustellen zu 
können und ein ansprechendes Umfeld für die 
vorhandenen Versorgungs- und Dienstleistungs-
einrichtungen zu schaffen um diese in Borgen-
treich und Borgholz halten zu können.
Gleichzeitig sind beide Stadtbezirke als Wohn-
standorte weiter zu sichern und zu stärken, denn 
nur wenn eine entsprechende Mantelbevölke-
rung vorhanden ist und die Nachfragesituati-
on stimmt, bleiben Einrichtungen vor Ort oder 
siedeln sich bestenfalls neu an. Dabei soll der 
Fokus auf die Innenentwicklung gerichtet sein. 
Leerstände und Brachflächen sollen reaktiviert 
werden. 

5.3.5.  Städtebaulicher Fachbeitrag
Grundlage für die Inhalte des städtebaulichen 
Fachbeitrages bilden die Prüfkriterien, die gem.  
§ 141 BauGB für die Vorbereitende Untersu-
chungen heranzuziehen sind, so dass der städ-
tebauliche Fachbeitrag als hinreichende Beurtei-
lungsgrundlage (vgl. § 141 Abs. 2 BauGB) im 
Rahmen der Städtebauförderung herangezogen 
werden kann.
Diese Regelung bezieht sich jedoch nur auf ein-
zelne Untersuchungen im Rahmen der Vorberei-



IKEK Borgentreich

134

tenden Untersuchungen, nicht aber auf die Ein-
leitung der Vorbereitenden Untersuchungen als 
Verfahrensabschnitt insgesamt.

Aufgabe und Inhalt des Fachbeitrages
• Nachweis der städtebaulichen Missstände im 

Untersuchungsgebiet 
• Begründung der Erforderlichkeit von Sanie-

rungsmaßnahmen 
• Nachweis, dass eine einheitliche und zügige 

Durchführung im öffentlichen Interesse liegt 
• Ermittlung der nachteiligen Auswirkungen 

für die Betroffenen und Feststellung der Mit-
wirkungsbereitschaft der Bürgerinnen und 
Bürger im Untersuchungsgebiet 

• Begründung der Durchführbarkeit und Erfor-
derlichkeit von Sanierungsmaßnahmen

• Vorschlag zur Abgrenzung eines förmlich 
festzulegenden Sanierungsgebietes

Weitere Informationen, entnehmen Sie bitte 
den vorherigen Kapiteln. 



IKEK Borgentreich

135

5.4.  BORGENTREICH

5.4.1.  Untersuchungsgebiet
Für den Stadtbezirk Borgentreich wird das Un-
tersuchungsgebiet durch den historischen Orts-
kern, den unmittelbar angrenzenden westlichen 
Siedlungsbereich sowie dem Schulzentrum im 
Nordwesten abgegrenzt. Die westlichen und 
nordwestlichen Gebiete sind mit in die Betrach-
tung einzubeziehen, da sie aufgrund der vor-
handenen Funktionen und Freiräume wichtige 
Aufgaben in der Stadt ausführen.
Das Untersuchungsgebiet in Borgentreich um-
fasst eine Fläche von ca. 56 ha. Die genaue Ab-
grenzung kann dem folgenden Übersichtsplan 
entnommen werden.

5.4.2.  Bestands- und 
Entwicklungsanalyse

Nutzungsstrukturen
Das Untersuchungsgebiet weist eine sehr diffe-
renzierte Nutzungsstruktur auf und lässt sich in 
zwei grundsätzliche Bereiche unterteilen.
Der historische Ortskern stellt dabei einen prä-
genderen Teilbereich dar. Hier findet sich eine 
heterogene Nutzungsstruktur wieder. So lassen 
sich Wohnnutzung und vielfältige andere Nut-
zungen wie Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleis-
tung und öffentliche Einrichtungen verorten. 
Entlang der Hauptstraßen sind Geschäfte ange-
siedelt und gastronomische Einrichtungen laden 
zum Verweilen ein. Mit der Kirche an zentraler 
Stelle und dem direkt gegenüber gelegenen Or-
gelmuseum sind öffentliche Einrichtungen vor-
handen, die eine positive Ausstrahlung für Bor-
gentreich und für das direkte Umfeld entfalten.
Der westliche Teilbereich ist vor allem wohn-
baulich genutzt. Ergänzt wird dieser durch öf-
fentliche Freiflächen und Einrichtungen wie die 
Schützenhalle, das Pfarrheim oder die Einrich
tung eines Seniorenzentrum.
Grünräumliche Strukturen im Bereich der ehe-
maligen Befestigungsanlagen begrenzen den 
historischen Stadtkern in westlicher Richtung.

Abb. 3: Blick in die Bogenstraße

Abb. 4: Marktstraße

Abb. 5: Wohnstraße im Kernbereich
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Stadt Borgentreich

Stadtbezirk Borgentreich

Untersuchungsgebiet
DIN A3 M 1:5.000

Zeichenerklärung

Untersuchungsgebiet

Plan 17: Abgrenzung des Untersuchungsgebietes (Kartendarstellung: Sweco, o.M.)

Abb. 6: Straße im Mühlenhof
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Stadt Borgentreich

Stadtbezirk Borgentreich

Abgrenzung Untersuchungsgebiet
DIN A3 M 1:5.000

Zeichenerklärung

Wohnnutzung

gemischter Nutzung

gewerbl. Nutzung

Gemeinbedarfseinrichtungen

Wald und Gehölze

öffentliche Grünfläche

Plätze

Sport- und Freizeit

Untersuchungsgebiet

N

Gewässer

Plan 18: Nutzungsstruktur (Kartendarstellung: Sweco, o.M.)
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Städtebauliche Gliederung und Bebauungs-
strukturen
Die stadträumlichen Strukturen und Baustruk-
turen von Borgentreich lassen sich sehr gut am 
Schwarzplan ablesen. Der historische Ortskern 
ist deutlich an seiner dichten und kompakten 
Struktur, den eng stehenden Gebäuden und der 
Vielzahl der Gebäude/Nebengebäude erkenn-
bar. 
Die Kirche mit dem umgebenden Kirchplatz 
und das in direkter Nachbarschaft gelegene Or-
gelmuseum sind deutlich erkennbar. Wie viele 
historische Ortskerne stellt sich die Form in Bor-
gentreich als oval bis kreisförmige dar und war 
in historischer Zeit durch eine Stadtbefestigung 

umgeben. Einzelne Reste der ehemaligen Stadt-
mauer lassen sich noch im Ortsbild erkennen. 
Erkennbar sind die Flächen der ehemaligen Be-
festigungsanlagen durch vorhandene Grün- und 
Freiflächen die direkt an den Ortskern anschlie-
ßen. 
Grün- und Freiflächen lockern in Teilbereichen 
die baulichen Strukturen im Bereich des städti-
schen Kerns auf. Diese Flächen sind in Borgen-
treich sehr unterschiedlich geprägt und genutzt. 
Die Siedlungsentwicklungen durch Neubauge-
biete zeigen sich in den klassischen Einfamili-
enhausstrukturen im Westen, im Norden und im 
Nordosten. Das Schulzentrum nordwestlich des 
Kernortes und die große Freifläche des Sport-

Stadt Borgentreich

Stadtbezirk Borgentreich

Schwarzplan
DIN A3 M 1:5.000

Zeichenerklärung

Gebäude

Untersuchungsgebiet

Plan 19: Schwarzplan Borgentreich Straßenzug im Kernort (Kartendarstellung: Sweco, o.M.)
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Abb. 7: Straßenzug im Kernort

Abb. 8: Freifläche im Bereich der ehemaligen Befesti-
gungsanlage westlich des Kernbereichs

Abb. 9: Bogenstraße

Abb. 10: Seniorenzentrum

Abb. 11: Straße an der Kirche 

Abb. 12: Straße Mühlenhof im westlichen Teil des Un-
tersuchungsgebietes

platzes sind als Sonderstruktur im Siedlungsge-
füge ablesbar. Weitere größere Strukturen sind 
im westlichen Bereich die Schützenhalle und 
etwas weiter südlich das Seniorenzentrum von 
Borgentreich.
Die Hauptverkehrsachsen durch Borgentreich 
zeichnen sich ebenfalls ab. Dabei handelt es 
sich in West-Ost-Richtung um die Neutorstra-
ße und um die Lehmtorstraße, aus Norden kom-
mend um die Emmerkertorstraße sowie um die 
Marktstraße und die Mühlenstraße im Kernbe-
reich.
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Stadt Borgentreich

Stadtbezirk Borgentreich

Baustruktur
DIN A3 M 1:5.000

Zeichenerklärung

Einfamilienhaus/ Doppelhaus

Gewerbebauten

historischer Ortskernkern

Sonderbausteine/ Solitäre

Untersuchungsgebiet

N

Plan 20: Baustruktur (Kartendarstellung: Sweco, o.M.)
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Grün- und Freiflächen
Im Untersuchungsgebiet spielen Freiflächen 
eine wichtige Rolle im Stadtbild. Sie grenzen 
unter-schiedliche stadtstrukturelle Bereiche 
voneinander ab, sie dienen als Aufenthaltsort 
und als identitätsstiftende Punkte im Ortsgefüge.

Grün- und Freiflächen im Bereich der ehemali-
gen Befestigungsanlagen
Zwischen dem historischen Ortskern im Osten 
und der Nachkriegsentwicklung im westlichen 
Bereich befindet sich eine Abfolge von Grün-
flächen. Die Gestaltung unterscheidet sich bei 
den Grünflächen deutlich. Die nördliche Fläche 
ist mit Bäumen besetzt und interagiert in ihrer 
Freiraumwirkung mit dem Lehmberg. Die wei-
terführende Fläche an der Straße Neuer Weg ist 
locker mit Bäumen besetzt und als Rasenfläche 
bedeckt ausgeführt. Die südlichste der Flächen 
ist dichter mit Bäumen und Sträuchern besetzt 
und ist mehr als Abstandsgrün zwischen der 
Kernstadt und der anschließenden Nachkriegs-
bebauung, denn als öffentlich nutzbare Freiflä-
che, zu definieren.

Teich südlich des Sportplatzes
Die Wasserfläche ist durch die Schützengemein-
schaft in Eigenleistung angelegt worden. Ein Fuß- 
und Radweg verläuft in direkter Nachbarschaft 
zum Teich. Die Zuwegungen aus den umgeben-
den Stadtquartieren ist gesichert, so dass der an-
sprechend gestaltete Bereich gut zugänglich ist.
Die Fläche befindet sich auf den ehemaligen 
Befestigungsanlagen im nördlichen Bereich der 
historischen Kernstadt angelegt und befindet 
sich zwischen dem Sportplatz im Norden und 
der Bebauung der Kernstadt im Süden.

Umfeld Ehrenmal/ Lehmberg
Im Bereich zwischen der Lehmtorstraße und 
Neutorstraße, nördlich der Schützenhalle, be-
findet sich die Fläche des Lehmberges. Auf einer 
Anhöhe im Ort befindet sich das Ehrenmal für 
die Gefallenen des ersten und zweiten Weltkrie-
ges. Der Hügel kann durch eine Treppenanlage 
bestiegen werden. Der Zustand ist mangelhaft. 

Weitere Zuwegungen aus anderen Himmels-
richtungen sind über weitere Pfade sicherge-
stellt. Das Ehrenmal befindet sich oben auf dem 
baumbewachsenen Hügel. 
Die Fläche hat bis auf das direkte Umfeld des 
Ehrenmales keine grünräumlichen Gestaltungs-
elemente. Prägend sind für die Fläche die hoch-
gewachsenen Bäume. 

Ortsbildprägende Gebäude und Strukturen

Abb. 13: Brücke über den Schützenteich

Abb. 14: Teichanlage zwischen Sportplatz und 
Kernbereich 

Abb. 15: Treppenanlage Lehmberg 
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Abb. 16: Ehrenmal
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Plan 21: Grün- und Freiflächen (Kartendarstellung: Sweco, o.M.)
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Borgentreich hat einige identitätsstiftende Struk-
turen und Gebäude, die unter diesem Kapitel 
aufzuführen sind. Dabei spielen Gebäude, Nut-
zungen sowie Grün- und Freiflächen eine wich-
tige Rolle. Sonderbauten, die aufgrund ihrer Ku-
batur und ihrer abweichenden Bauform deutlich 
in Erscheinung treten, sind ebenfalls vorhanden. 
Ortsbildprägend sind insbesondere Gebäude 
von gestalterischer Bedeutung oder denkmal-
werter Bausubstanz, die für das historische Er-
scheinungsbild einer Straße, eines Platzes, etc. 
eine wesentliche (gesteigerte) Bedeutung ha-
ben. Von baugestalterischer Bedeutung sind da-
bei vor allem Gebäude, die die Bau- und Nut-
zungsgeschichte des Ortes oder die lokalen Ge-
bäudeformen/Detailformen/bauhandwerkliche 
Traditionen bzw. besondere einzelne Bau- und 
Nutzungsformen repräsentieren. Darüber hin-
aus können Gebäude auch ortsbildprägend sein, 
wenn sie von künstlerischer oder aber beson-
derer städtebaulicher Bedeutung sind, beispiels-
weise als Bestandteil der Ortseingangssituation 
in den historischen Kernbereich.
Für Borgentreich sind hier zuerst die Kirche so-
wie die das Orgelmuseum, die beide in direkter 
Nachbarschaft zueinander stehen, zu nennen. 

Als identitätsstiftende Baukörper sind sie von 
zentraler Bedeutung in Borgentreich. Ebenfalls 
aufzuführen ist die Schützenhalle, die neben der 
Funktion als Veranstaltungsort sich deutlich im 
Stadtgefüge abhebt. 
Als ältestes Gebäude im Ort ist die Zehntscheu-
ne zu nennen. Der Feldsteinbau befindet sich 
in einer kleinen Seitengasse, die das Gebäude 
nochmals in seiner Wirkung erhöht. Der klei-
ne angrenzende Gartenbereich ist durch eine 
Steinmauer umgrenzt, die den Charme der Ge-
samtsituation stärkt. Das ganzheitliche Umfeld 
stellt sich dabei allerdings, dem historischen 
Gebäude, in seiner Qualität nicht entsprechend 
dar. Ein weiteres ortbildprägendes Gebäude ist 
die kleine Kirche - Appolloniakapelle - an der 
Straße Lehmberg. Die Kirche steht an der Straße 
auf einer von Bäumen bewachsenen Freifläche 
und stellt ein Kleinod dar. 
Borgentreich kann am Rande des Kernortes in 
der Mauerstraße einen Festungsturm vorweisen. 

 
Ortsbildprägende Gebäude befinden sich im ge-

Kirchplatz
Die Kirche in Borgentreich besitzt einen Kirch-
platz, der im Westen direkt an die Marktstraße 
grenzt. Direkt gegenüber befindet sich das Or-
gelmuseum, das im Zusammenspiel mit dem 
Kirchplatz eine ansprechende stadträumliche 
Gestaltung aufweist. Die nördliche Begrenzung 
des Platzes bilden sanierte historische Baukör-
per. Östlich und südlich steht die Kirche zum 
umgebenden Straßenraum frei. Die nächstgele-
gene Bebauung ist auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite. Im Umfeld vorhandene Gebäu-
de sind teilweise in einem schlechten Zustand, 
so  dass zu prüfen ist, inwiefern nachhalti-
ge konzeptionelle Ansätze zu einer weiteren 
Aufwertung des Bereiches führen können.

 
Rudolf-Reuter-Platz
Westlich des Orgelmuseums befindet sich der 
Rudolf-Reuter-Platz. Es handelt sich um einen 
gepflasterten Platz, der auf Grund der Lage, der 
Ausgestaltung und der im Bereich vorhandenen 
Zügigkeit keine Aufenthaltsqualitäten entfaltet. 
Die Ausgestaltung entspricht nicht dem heute 
allgemeingültigen ästhetischen Empfinden, so 
dass zur Attraktivierung des Bereiches neue Ide-
en zur Aufwertung des Platzes und zur Schaf-
fung von Aufenthaltsqualitäten notwendig sind. 
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Abb. 17: Kirchplatz

Abb. 18: Kirchplatz

Abb. 19: Rudolf-Reuter-Platz 

Abb. 20: Orgelmuseum

Abb. 21: Balkenturm 

Abb. 22: Zehntscheune „Steinernes Haus“ 

Abb. 23: Fachwerkhaus 

Abb. 24: Schützenhalle
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samten historischen Ortskern in Form von Fach-
werkgebäuden, Backsteingebäuden und ganzen 
Hofstellen. 
In der Denkmalliste der Orgelstadt Borgentreich 
(Stand 03.01.2017) lässt sich die Anzahl der Ge-
bäude im Stadtbezirk Borgentreich ablesen, die 
durch die Aufnahme in die Denkmalliste als 
ortsbildprägend einzustufen sind.
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Plan 22: Ortsbildprägende Strukturen (Kartendarstellung: Sweco, o.M.)
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lfd. 

Nr.

Denkmalbezeichnung

3 Fachwerkhaus

6 Altes Rathaus

7 Steinernes Haus

8 Fachwerkhaus

9 Balkenturm

10 Apolloniakapelle

11 Wegekreuz

12 Vikarie

13 Kath. Pfarrkirche St. Johannes Baptist

14 Ruine

15 Ackerbürgerhaus

16 Ackerbürgerhaus

17 Bildstock

18 Gademe

19 Stadtapotheke

20 Ackerbürgerhaus

21 Bildstock

22 Ackerbürgerhaus

23 Ackerbürgerhaus

24 Bürgerhaus

56 ehem. Pfarrhaus

61 Bürgerhaus

62 Kriegerdenkmal und Garten

68 Gut Dinkelburg

85 Bauernhaus

86 Wüstung

87 Lourdesgrotte

90 Evangelische Kirche

94 Ackerbürgerhaus

95 Jüdischer Friedhof

98 Andachtsstätte

100 Friedhof

102 Heidemühle

104 Mittelalterliches Steinwerk

106 Ackerbürgerhaus

5.4.3.  Städtebauliche Missstände
Gemäß § 136 BauGB liegen städtebauliche 
Missstände vor, wenn ein Gebiet mit seiner vor-
handenen Bebauung oder nach seiner sonstigen 
Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht 
entspricht (Substanzmängel) oder das Gebiet in 
der Erfüllung der Aufgaben, die ihm nach seiner 
Lage und Funktion obliegen, erheblich beein-
trächtigt ist (Funktionsmängel). 
Die vorangegangene Bestandsanalyse hat auf-
gezeigt, dass im Untersuchungsgebiet von Bor-
gentreich sowohl Substanz- als auch Funktions-
mängel im größeren Umfang vorhanden sind. 
Nachfolgend werden die wichtigsten ermittel-
ten städtebaulichen Missstände noch einmal zu-
sammengefasst dargestellt.

Funktionsmängel
Bereich Bogenstraße/Orgelmuseum/Freifläche 
Kreuzungsbereich Marktstraße/Kirchenumfeld
Der Betrachtungsbereich stellt ein zusammen-
hängendes Stadtfeld im nordwestlichen Bereich 
der historischen Kernstadt dar. Es wird begrenzt 
im Norden und Osten durch die Marktstraße 
und im südlichen sowie westlichen Bereich 
durch die Bogenstraße. 
Die Bogenstraße und die Marktstraße sind von 
der Straßenoberfläche in einem guten Zustand. 
Allerdings prägen entlang der Bogenstraße grö-
ßere Ladenleerstände das Erscheinungsbild. Der 
vormals ansässige REWE hat sich an den Orts-
rand verlagert und ein großes Gebäude, in dem 
zuvor ein Optiker angesiedelt war, steht das 
Ladengeschäft leer. Für einige Gebäude in der 
Straße sind bereits Nachnutzungen gefunden 
worden. Ein Blumengeschäft ist vorhanden und 
die Idee der Einrichtung eines Angebotes „Es-
sen aus dem Fenster“ befindet sich gerade in der 
Umsetzungsphase. Allerdings sind zur weiteren 
Aufwertung neue Impulse für eine weitere posi-
tive Entwicklung dringend erforderlich.
Die vorhandenen Freiräume tragen aktuell nicht 
zur Steigerung der Qualität bei, so dass sie in 
die gesamte Betrachtung zur Aufwertung des 
Areals intensiv mit einzubinden sind.Tab. 4: Denkmalliste Borgentreich 
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Eine Freifläche an der Ecke Marktstraße/Bogen-
straße, die durch den Abriss eines baufälligen 
Gebäudes entstanden ist, liegt brach und kann 
aktuell keine positive Effekte auf das Umfeld er-
zeugen, vielmehr ist der Gegenteil der Fall, denn 
die Fläche ist stadträumlich wenig ansehnlich.
Der Rudolf-Reuter-Platz besitzt ebenfalls star-
ke Funktionsmängel. Die Gestaltung des Plat-
zes resultiert aus dem Zeitgeist der 70er Jahre. 
Heutige Anforderungen an eine attraktive Frei-
fläche die zu unterschiedlichen Aktivitäten ge-
nutzt werden kann, kann der Platz nicht mehr 
erfüllen.

Der Platz wird auch nicht, bzw. nur in einem 
ganz begrenzten Maße, durch die ansässige gas-
tronomische Einrichtung im Orgelmuseums für 
die Außengastronomie genutzt.
Der Kirchplatz und das direkte Kirchenumfeld 
befinden sich in einem qualitativ guten gestalte-
rischen Zustand. Allerdings sind unmittelbar an-
grenzende Bereiche vorhanden, die unter Funk-
tions- und Substanzverlusten leiden. Ein Ge-
bäude in der Straße „An der Kirche“ steht leer 
und der Zustand der Gebäudesubstanz ist sehr 
schlecht. Direkt angrenzend befindet sich noch 
eine Stellplatzanlage, die gestalterisch ebenfalls 
nicht attraktiv gestaltet ist. Weitere Gebäude im 
direkten Kirchenumfeld sind ebenfalls in einem 
schlechten Zustand.

Schul- und Freizeitzentrum
Das Schulzentrum in Borgentreich ist für den 
Stadtbezirk selbst, aber auch für die umlie-
genden Stadtbezirke von zentraler Bedeutung. 
Umso wichtiger sind die Sicherung und der Er-
halt der Einrichtungen. Dabei geht es nicht nur 
um den Schulbetrieb, sondern ebenso um die Si-
cherung der Angebote im Breitensport und Frei-
zeitbereich. Die Einrichtungen auf dem Schul-
gelände werden neben dem Schulbetrieb von 
Vereinen intensiv genutzt. Die zwei Sporthallen 
(2-fach und 1-1/2 fach) und die Schwimmhalle 
sind dabei besonderes herauszustellen. 
Funktionsverluste sind mit einer Schließung der 
einen Sporthalle zu erwarten. Ein Gutachten hat 

ergeben, dass die Halle dringend saniert wer-
den muss, um diese weiter nutzen zu können. 
Aufgrund von sehr aufwendigen Maßnahmen ist 
mit einem hohen Kostenumfang zu rechnen, so 
dass zu prüfen ist, ob nicht ein Neubau einer 
Sporthalle eine sinnvolle Alternative darstellt.

Lehmberg/ Schützenhalle 
Die grün- und Freifläche Lehmberg, die direkt 

an der Stadthalle zu verorten ist, stellt eine 
wichtige Freifläche dar. Neben der Freiraum-
funktion ist auf der Erhebung das Ehrenmal für 
die Gefallenen der Weltkriege verortet. Leider 
sind weitere Funktionen und eine attraktive Frei-
raumgestaltung nicht vorhanden. Das Potenzial 
der Fläche als Aufenthalts- und kleiner Veran-
staltungsfläche in Verbindung mit der Schützen-
halle ist nicht genutzt. 

Abb. 25: Leerstand Wohngebäude

Abb. 26: Leerstand Ladenfläche 
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Ehemalige Molkerei
Der Standort der ehemaligen Molkerei am Hei-
demühlenweg gegenüber der Einfahrt der Straße 
Mühlenhof steht seit Jahren leer. Die Gebäude 
befanden sich einem sehr schlechten Zustand. 
Die Natur holte sich die Fläche mit entsprechen-
dem Wildbewuchs bereits zurück. Die Stadt hat 
hierauf bereits reagiert und den Abriss des Ge-
bäudekomplexes durchgeführt. Nach den Auf-
räumarbeiten bleibt allerdings immer noch eine 
leere Fläche ohne Funktionen bestehen. Hier 
sind neue Ideen und Ansätze zu entwickeln.

Allgemeiner Leerstand im Kernbereich
Der historische Kernbereich wird durch leer ste-
hende Gebäude nur in kleinen Teilbereichen be-
reits negativ geprägt. Dennoch sind Leerstände 
im gesamten Betrachtungsbereich vorhanden, 
die von ersten Funktionsverlusten der Wohn-
gebäude zeugen. Hinzu kommen die Auswir-

kungen des demografischen Wandels, der dazu 
führt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner 
in den Wohngebäuden immer älter werden, ihre 
Gebäude nicht mehr unterhalten können, aus-
ziehen und die Gebäude leer fallen. Dieser po-
tenzielle Leerstand stellt eine große Gefahr dar. 
Umso wichtiger ist die Entwicklung eines Kon-

Abb. 27: Wohn- und Geschäftshaus, Leerstand im 
Geschäftshaus

Abb. 28: Sporthalle

Abb. 29: Leerstand Ladenfläche Abb. 30: Schwimmhalle (Quelle: Stadt Borgentreich) 

Abb. 31: Grüner Bereich Lehmberg 
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zeptes und die Erarbeitung neuer Ideen, um die 
Innenstadtlagen attraktiv zu gestalten. Nur so 
können Menschen in Borgentreich gehalten und 
im besten Fall neue Angebote auch für Neubür-
gerinnen und Neubürger geschaffen werden. 

Substanzmängel
Substanzmängel beziehen sich auf die Qualität 
und den Zustand von Gebäuden oder Straßen-
räumen. Dabei sind vor allem negative Auswir-
kungen auf das unmittelbare Umfeld von gro-
ßer Bedeutung. Vor allem ansprechend gestalte-
te Bereiche und Gebäude können stark negativ 
beeinflusst werden, wenn entsprechende Sub-
stanzmängel in der Nachbarschaft vorhanden 
sind. Zusätzlich ist eine Aktivierung von Grund-
stücken und Gebäuden, die sich in einem Um-
feld mit großen Substanzmängeln befinden nur 
schwer umsetzbar. Funktions- und Substanz-
mängel können sich dabei gegenseitig bedingen. 
Funktionsmängel bilden aber in der ersten Zeit 
nicht unbedingt einen Substanzmangel aus. An-
dersherum führen Substanzmängel nicht zwin-
gend dazu, dass Gebäude nicht genutzt werden. 
Umso schwieriger ist der Umgang mit den Män-

geln. 
Für Borgentreich lassen sich einige Bereiche de-
finieren bzw. Stichpunkte benennen:

Nördlich und südlich der Kirche
Das direkte Umfeld der Kirche ist ansprechend 
gestaltet und im Zusammenspiel mit dem Orgel-
museum handelt es sich um einen identitätsprä-
genden Ort.
Die Qualität setzt sich allerdings nicht in allen 
Bereichen unmittelbar fort. Nördlich der Kirche, 
im Bezugsfeld zwischen Kirche und dem Pfarr-

Abb. 32: Treppenanlagen auf dem Lehmberg

Abb. 33: Ehemalige Molkerei

Abb. 34: Ehemaliges Molkereigelände - Fläche nach 
Abriss

Abb. 35: Leerstand Wohngebäude und ehemalige-
Arztpraxis
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heim sind Gebäude vorhanden, die das sonst 
positive Erscheinungsbild negativ prägen. Glei-
ches gilt für den südlichen Bereich, wo leer ste-
hende Gebäude an der Straße „An der Kirche“ 
durch ihren schlechten baulichen Zustand ne-
gativ auf das Umfeld wirken.

Ehrenmal/ Freiraumgestaltung/ Treppenanlage
Bei der Fläche handelt es sich um einen große 
Grün- und Freifläche. Inmitten der Fläche befin-
det sich das Ehrenmal. Die Fläche ist mit Bäu-
men bestanden. Das Ehrenmal ist allerdings in  

Stadt Borgentreich

Stadtbezirk Borgentreich

Leerstand
DIN A3 M 1:5.000
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Zeichenerklärung

Leerstand - komplett (Wohnen /Gewerbe)
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Teilleerstand Wohnen

Untersuchungsgebiet

Abb. 36: Leerstand alte Hofstelle

Plan 23: Leerstandserhebung (Kartendarstellung: Sweco, o.M.)
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einem schlechten Zustand und muss dringend 
saniert werden. Weiterhin ist die Treppenanla-
ge die auf den Hügel führt, in einem schlechten 
Zustand. Auf der Freifläche selbst sind keine 
Substanzmängel zu erkennen. Es stellt sich al-
lerdings die Frage, welche Nutzung man dieser 
Fläche zukünftig zuweisen möchte, um sie in ih-
rer Bedeutung zu stärken und aufzuwerten.
 
Leerstände im Kernbereich
Allgemein ist auf die Leerstände in Borgen-
treich hinzuweisen. Einige Gebäude sind in ei-
nem schlechten Zustand und müssen dringend 
saniert werden. Dabei kann kein Straßenzug 
besonders herausgehoben werden, sondern in 
unterschiedlichen Straßen sind leer stehende 
Gebäude zu verorten. Gerade bei langen Leer-
ständen stellen sich nach einer gewissen Zeit 
sehr schnell Substanzmängel ein.

Sporthalle
Die Sporthalle im Bereich des Schulzen-
trums von Borgentreich ist stark sanie-
rungsbedürftig und Substanzmängel müs-
sen schnellstmöglich behoben werden.  
Ein vorliegendes Gutachten geht von schwer-
wiegenden Substanzmängeln aus. Die erforder-
lichen Baumaßnahmen sind sehr kostenintensiv, 
so dass aus finanztechnischen Gründen über ei-
nen Neubau nachgedacht werden muss.

Abb. 37: Wohngebäude südwestlich der Kirche

Abb. 39: Treppenanlage Lehmberg

Abb. 40: Ehrenmal

Abb. 38: Unsaniertes Gebäude im nördlichen Bereich 
der Kirche
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5.4.4.  Auswirkungen und 
Erforderlichkeiten von 
Maßnahmen

Der Stadtbezirk Borgentreich in der Orgelstadt 
Borgentreich stellt ein zentrales Grundzentrum 
für die Stadt und die umliegenden kleineren 
Stadtbezirke dar. Eine entsprechende infrastruk-
turelle Ausstattung (Schulen, Familienforum, 
Verwaltung, u.a.) und Ausstattungen zur Da-
seinsvorsorge (Einkaufen, medizinische Versor-
gung, u.a.) sind vor Ort vorhanden.

Des Weiteren stellt der Stadtbezirk Borgentreich 
mit der historischen Kernstadt und den ortsbild-
prägenden und identitätsstiftenden Gebäuden 
des Orgelmuseums und der St. Johannes Bap-
tist Kirche einen wichtigen touristischen Anlauf-
punkt dar. Nicht zuletzt läuft der R 6 Radweg 
mitten durch die Stadt.
Umso bedeutender ist die Sicherung und Auf-
wertung der stadträumlichen Qualitäten um die 
vorhandenen Einrichtungen in ihrem Bestand zu 
sichern, gleichzeitig neue attraktive Orte zu 
schaffen um neue Ansiedlungen und Einrichtun-
gen zu forcieren. Ebenso wichtig ist die Siche-
rung der stadträumlichen Qualitäten für die Be-
wohnerinnen und Bewohner vor Ort sowie mit 
der Steigerung der Attraktivität des Stadtbezir-
kes und vor allem des Kernbereiches neue Ein-
wohner gewinnen zu können.
Der Tourismus wird kein Motor für die wirt-
schaftliche Entwicklung von Borgentreich dar-
stellen, er kann allerdings dazu beitragen, die 
vorhandenen Strukturen durch entsprechende 
Nachfragen zu stärken und somit ebenfalls dazu 
beitragen, dass die Lebensqualität der Bewoh-
nerinnen und Bewohner gesichert und besten-
falls gestärkt werden kann. 
Erfolgen keine Maßnahmen besteht die Gefahr, 
dass weitere heute noch potenzielle Leerstän-
de zukünftig nicht mehr besetzt werden, da die 
Nachfrage nicht mehr da ist. Das Einsetzen ei-
nes Trading-Down-Effektes für ganze Stadtfelder 
könnte mittelfristig die Folge sein. 
Nur mit geeigneten und zielgerichteten Maß-
nahmen, vor allem im öffentlichen Raum, be

steht die Chance, weitere positive Effekte durch 
die Aufwertung der Bausubstanz oder der Au-
ßenbereiche von Privathäusern und Grundstü-
cken zu initiieren.
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5.4.5.  Erneuerungskonzept
Sanierungsziele
Eine Aufwertung und Stabilisierung des Kernor-
tes Borgentreich wird nur möglich sein, wenn 
es gelingt, die existierende Leerstandsentwick-
lung zu stoppen bzw. umzukehren, heute noch 
brachliegende Potenziale zu entwickeln und die 
Aufenthaltsqualität deutlich zu erhöhen.
Die Entwicklungsziele sind deshalb:

Gestaltung einer Ortsmitte durch
• Stabilisierung und Weiterentwicklung der 

vorhandenen Versorgungs-/Dienstleistungs-
einrichtungen und der sozialen Infrastruktur 
sowie Erhöhung der Nutzungsvielfalt im Zu-
sammenhang mit Leerstandbeseitigung

• Verbesserung der Aufenthaltsqualität und der 
Qualität der fußläufigen Verbindungen auf 
kurzen und möglichst barrierefreien Wegen 

• Verbesserung des Ortbildes durch Umgestal-
tung des öffentlichen Raumes sowie Erhalt 
bzw. Wiederherstellung der Architektur-
qualität der ortsbildprägenden Gebäude im 
Umfeld der Kirche

• Schaffung von qualitativ hochwertigen Stadt-
räumen zur Sicherung von Aufenthaltsquali-
täten und Treffpunkten 

• Vorhandenen Grün- und Freiraumstrukturen 
stärker in den Stadtraum integrieren und vor 
allem bedarfsgerecht neue Nutzungsmög-
lichkeiten einrichten  

Stärkung der Wohnfunktion durch 
• Beseitigung der Leerstände 
• Verbesserung der Wohnumfeldqualität durch 

Umgestaltung des öffentlichen Raumes

Sicherung der Angebote für Bildung und Freizeit 
durch 

• Errichtung einer neuen Sporthalle im Bereich 
des Schulzentrums von Borgentreich

Leerstandsmanagement
Mit einer Aufnahme in das Städtebauförde-
rungsprogramm kann die Arbeit des LEADER-
Projekts "Leerstandsmanagement" der beiden 
Städte Borgentreich und Willebadessen  unter-
stützt werden. Mit diesem Projekt gibt es eine 
Betrachtungsebene, die die unterschiedlichen 
Belange koordiniert, lenkt und als Treiber, unter 
anderem bei Maßnahmen an Gebäuden, dienen 
kann. Mittel aus der Städtebauförderung können 
die Entwicklung positiv begleiten.

Gestaltungsschwerpunkte
• Die sich aus den Sanierungszielen ergeben-

den Gestaltungsschwerpunkte in der Ortsla-
ge von Borgentreich sind:

• Historischer Ortskern mit Blick auf das Po-
tenzial der Innenentwicklung

• Stadträumlicher Bereich um die Kirche und 
das Orgelmuseum als zentraler Ort im 
Stadtgebiet

• Aufwertung und Inwertsetzung der vorhande-
nen Grün- und Freiflächen im historischen 
Ortskern bzw. unmittelbar angrenzend.
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Stadt Borgentreich

Stadtbezirk Borgentreich

Abgrenzung Sanierungsgebiet
DIN A3 M 1:5.000

Zeichenerklärung

Vorschlag Abgrenzung Sanierungsgebiet

Untersuchungsgebiet

Plan 25: Vorschlag zur Abgrenzung des Sanierungsgebietes (unmaßstäbliche Darstellung)
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5.4.6.  Sanierungsgebiet
Das Sanierungsgebiet ist mit einer geplanten 
Aufnahme in das Städtebauförderprogramm 
durch Beschluss der Orgelstadt Borgentreich in 
seinem räumlichen Umfang so festzulegen, dass 
sich die Maßnahmen zweckmäßig durchführen 
lassen. Dies geschieht im Wesentlichen durch 
die Kombination von zeichnerischer Darstellung 
und Beschreibung. Die Abgrenzung durch die 
zeichnerische Darstellung in einer Karte muss 
zum Bestandteil der Satzung erklärt werden. 
Auf der Grundlage des städtebaulichen Fachbei-
trages und der aufgeführten erkennbaren städte-
baulichen Missstände mit einer entsprechenden 
Konkretisierung und Lokalisierung wird die in 
der folgenden Abbildung dargestellten Abgren-
zung für das Sanierungsgebiet vorgeschlagen. 
Da städtebauliche Missstände im Sinne von § 
136 Abs. 2 BauGB nicht im gesamten Untersu-
chungsgebiet im Kern von Borgentreich vorlie-
gen, ist ein Schwerpunktbereich in Form des his-
torischen Kernbereiches sowie westlich direkt 
an den Kernbereich angrenzende Stadträume, 
definiert worden.
Unter der Berücksichtigung der Realisierbarkeit 
wird vorgeschlagen, das Sanierungsgebiet auf 
die aufgeführten Bereiche zu beschränken. Das 
vorgeschlagene Sanierungsgebiet umfasst somit 
eine Fläche von 41,6 ha.
Die genaue Abgrenzung ist der folgenden The-
menkarte zu entnehmen.

Sanierungs- und Erneuerungsmassnahmen
Aus der Analyse der städtebaulichen Missstände 
im Untersuchungsgebiet und den für das Gebiet 
aufgestellten Sanierungszielen lassen sich die 
folgenden Sanierungs- und Erneuerungsmaß-
nahmen ableiten.

Vorbereitende Planungen für den historischen 
Ortskern Borgentreich (Bo/01)
Projektbeschreibung
Für eine nachhaltige Entwicklung des histori-
schen Ortskernes von Borgentreich, der Behe-
bung vorhandener Missstände wie Leerstände, 
unattraktive Freiräume oder fehlender Aufent-
haltsqualitäten ist ein Rahmenplan für die Ent-
wicklung des Betrachtungsraumes erforderlich. 
Auf der Grundlage der vorliegenden Analyseer-
gebnisse des städtebaulichen Fachbeitrages und 
des IKEKs ist gemeinsam mit den Grundstücksei-
gentümern, Einzelhändlern und Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein ganzheitliches Rahmenkon-
zept zu entwickeln.
Zu berücksichtigen ist das gesamte Sanierungs-
gebiet, um in der Gesamtschau Nutzungsoptio-
nen und Chancen sowie die Verknüpfungen un-
terschiedlicher Ansätze herauszuarbeiten und 
gleichzeitig durch planerische und gestalteri-
sche Maßnahmen die erforderlichen baulichen 
Umsetzungen vorzubereiten.  
Thematisch geht es um eine Attraktivierung des 
Kernbereiches als wichtiger Wohnstandort, mit 
direktem Bezug zu den vorhandenen Infrastruk-
tur- und Daseinsvorsorgeeinrichtungen. Dazu 
gehört der Umgang mit Grundstückszuschnitten, 
intensive Beteiligung der Grundstückseigentü-
mer und die Entwicklung von Maßnahmen zur 
Aktivierung und Nutzung vorhandener Leerstän-
de bzw. dessen Neuinterpretation. 
Ziel des Rahmenplanes ist die Sensibilisierung 
der Bevölkerung und der Grundstückseigentü-
mer sowie die Entwicklung neuer Maßnahmen- 
und Projektansätzen mit Umsetzungsbezug.

Kostenschätzung Konzept: 35.000 €

Förderkennziffer 9.1.c – Städtebauliche Pla-

nung (Rahmenplanung) 

Priorität/ Zeitraum 1 – kurzfristig
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Stadträumliche Aufwertung des Kernbereiches 
von Borgentreich (Bo/02)
Projektbeschreibung
Das Orgelmuseum und die Kirche stellen den 
Kernbereich von Borgentreich dar. Umso wichti-
ger sind die attraktive Umfeldgestaltung und die 
Nutzung dieser Identitätspunkte zur Steigerung 
der Attraktivität der Gesamtstadt. 
Es sind Stadträume vorhanden, die von den 
Menschen nicht genutzt werden, da keine Auf-
enthaltsqualitäten vorhanden sind. Leerstände 
in der Nebenstraße müssen wieder in Wert ge-
setzt werden. Vorhandene Einrichtungen kön-
nen durch die Aufwertung des Umfeldes ge-
stärkt werden.
Die Gesamtmaßnahme wird zu einer deutlichen 
Aufwertung des zentralen Bereiches von Bor-
gentreich beitragen. Sie wird neue Orte der Be-
gegnung schaffen. Mit Informationsmöglichkei-
ten und der Errichtung einer Ladestation für E-
Bikes werden touristische Ankerpunkte gesetzt.  
Mit der Aufwertung des Rudolf-Reuter-Platzes 
wird die vorhandene gastronomische Einrich-
tung gestärkt, da mit einer Anpassung des Ru-
dolf-Reuter-Platzes eine Erweiterung der Außen-
gastronomie möglich wird. 
Das gesamte Umfeld um das Orgelmuseum und 
die Kirche, als die identitätsbildenden Punkte 
und Treffpunkte im Ort und als Anlaufpunkt für 
die Touristen können deutliche Mehrwerte mit 
der Durchführung von Maßnahmen erzielt wer-
den. 
Dafür sind im zentralen Bereich mehrere Maß-
nahmen im Rahmen eines Gesamtprojektes vor-
gesehen.

Teilprojekt Bo/2.1 – Gestaltung Marktplatz 10
Borgentreich hat eine Stadtmitte, ohne dass sie 
als solche wahrgenommen wird. Die Freiflä-
che Marktstraße 10 eröffnet nun die Möglich-
keit, einen neuen zentralen Punkt zu schaffen. 
Eingebettet in ein Ensemble markanter Gebäu-
de, wie dem Orgelmuseum, der katholischen 
Kirche, Volksbank und Sparkasse oder der Apo-
theke, bietet sich dieser Platz für eine gestalte-

rische Aufwertung geradezu an. Ausgestattet mit 
Ruhebänken – und eventuell einem Wasserspiel 
und einem Spielgerät für Kinder – entsteht hier 
ein echter Platz der Begegnung mit integrativem 
Charakter. Im Rahmen der Umgestaltung wird 
die barrierefreie Nutzung des Platzes mit zu be-
rücksichtigen sein.

Beschreibung der Gestaltung
(Bachelorthesis Borgentreich Amelie Joosten)
Grundidee:
Die Marktstraße 10 wird in zwei Ebene aufge-
teilt. Eine Ebene wird um 50 Zentimeter angeho-
ben, dadurch wirkt die Fläche größer und weiter. 
Die obere Ebene ist funktional und bietet 
eine Informationstafel und eine E-Bike Station. 
Der untere Platz soll als Treffpunkt und Kom-
munikationsraum dienen. Durch die offene und 
gradlinige Gestaltung können hier auch tempo-
räre Interventionen der Stadt stattfinden.
Materialien:
Verwendete Materialien sind Pflastersteine, Be-
ton, Wasser und Gehölze. Durch die ausgewähl-
ten Materialien entsteht ein qualitatives, aufge-
räumtes und ruhiges Erscheinungsbild.
Bepflanzung:
Bäume dienen als Schattenspender und lockern 
die Platzsituation auf. Säulenhecken fungieren 
als Sichtschutz und sollen optisch an Orgelpfei-
fen erinnern.
Maßnahmen:

• Ausführungsplanung
• Erdarbeiten zur Profilierung der Fläche
• attraktive Oberflächengestaltung
• partielle Bepflanzung des Platzes
• Aufstellen von Stadtmobiliar und Beleuch-

tung
• Aufstellung einer Informationstafel
• Ladestation für E-Bike

Kostenschätzung Gersamt: 180.000 €

Förderkennziffer 10.3 Freilegung Grundstück

10.4 Erschließung  

Priorität/ Zeitraum 1 – kurzfristig
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Teilprojekt Bo/2.2 – Aufwertung Rudolf-Reuter-
Platz / Bogenstraße
Der Rudolf-Reuter Platz liegt in zentraler Lage 
von Borgentreich. Er befindet sich allerdings 
auf der Rückseite des Orgelmuseums und öffnet 
sich in nördlicher Richtung hin zur Marktstra-
ße. Trotz dieser zentralen Lage, der Nähe zum 
Orgelmuseum und der vorhandenen gastrono-
mischen Einrichtung im Orgelmuseum wird der 
Platz kaum genutzt.
Die Gestaltung besitzt den Charme der 70er 
Jahre, Qualitäten, die zum Verweilen einladen, 
sind nicht vorhanden. Weiterhin zieht es stark 
auf dem Platz und aufgrund der umgebenden 
Bebauung ist der Platz in den meisten Bereichen 
überwiegend verschattet.
Zur Stärkung der Gesamtsituation im zentralen 
Bereich stellen die Aufwertung und die Steige-
rung der Attraktivität des Rudolf-Reuter-Platzes 
einen zentralen Baustein dar. Dabei sind eine 
zeitgemäße Gestaltung, die Einrichtung von Ele-
menten zum Windschutz und die Sicherstellung 
einer ansprechenden gastronomischen Nutzung 
des Platzes in den Fokus zu nehmen. Zusätzlich 
ist die Verbindung zur Bogenstraße zu überar-
beiten und barrierefrei auszuführen. 

Maßnahmen:
• Ausführungsplanung
• attraktive Oberflächengestaltung
• barrierefreier Zugang zur Bogenstraße
• partielle Bepflanzung des Platzes
• Aufstellen von Stadtmobiliar und Beleuch-

tung

Kostenschätzung Gersamt: 165.000 €

Förderkennziffer 10.3 Freilegung Grundstück

10.4 Erschließung  

Priorität/ Zeitraum 2 – kurz- bis mittelfristig

Teilprojekt Bo/2.3 - Kirchenumfeld stadträum-
lich und strukturell aufwerten
Die St. Johannes Baptist Kirche ist der Mittel-
punkt des historischen Ortskernes und stellt ge-
meinsam mit dem Orgelmuseum, das sich di-
rekt gegenüber befindet, die zentralen, ortsbild-
prägenden und identitätsstiftenden Bauwerke 
in Borgentreich dar. Umso wichtiger ist die Si-
cherung und Verbesserung der stadträumlichen 
Qualitäten in dessen Umfeld. Die Straßen um 
die Kirche befinden sich in einem guten Zustand 
und einige historische Gebäude sind bereits an-
sprechend gestaltet. Allerdings befinden sich in 
den Straßenzügen um die Kirche auch Leerstän-
de bzw. Gebäude dessen Erscheinungsbild nicht 
in das ansonsten gute stadträumliche Umfeld 
passen. Gleichzeitig bieten sich Chancen funk-
tionale Zusammenhänge von gleichen Nutzun-
gen in unterschiedlichen Gebäuden stadträum-
lich zu vernetzen. 
Ein erster Baustein bietet ein leerstehendes Ge-
bäude An der Kirche 3. Im direkten Umfeld der 
Kirche prägt es negativ die ansonsten attraktive 
Gestaltung des Bereiches. Die Stadt möchte das 
Grundstück	 erwerben	 und	 das	 darauf	 befindli-
che Gebäude abreißen. Geplant ist die Errich-
tung einer Mobilitätsstation im zentralen Bereich 
von Borgentreich. In dieser sollen mehrere Mo-
bilitätsangebote räumlich zusammengefasst wer-
den, um die unterschiedlichen Arten miteinander 
zu verbinden. So können neue Fahrradboxen mit 
entsprechenden Ladestationen dazu beitragen, 
das E-Bike sicher abzustellen. Eine Ladestation für 
ein Elektro-Auto bietet die Chance im Stadtgebiet 
zu parken und gleichzeitig das Auto aufzuladen. 
Direkt	auf	der	anderen	Kirchenseite	befindet	sich	
der ZOB von Borgentreich der somit ebenfalls 
sehr gut zu erreichen ist. Mit einer ansprechenden 
Gestaltung wird das Ortsbild weiter aufgewertet 
und in der Stadt ein Zeichen für die weitere nach-
haltige Entwicklung der Stadt gesetzt.

Maßnahmen:
•  Ausführungsplanungen
•  Grundstückserwerb
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Abb. 42: Unattraktive Gebäude im Umfeld der Kir-
che

Abb. 43: wenig attraktive Stellplatzanlage

Abb. 44: Leerstand im Kirchenumfeld

Abb. 45: ungenutzter, nicht mehr zeitgemäß gestalteter 
Rudolf-Reuter-Platz

Abb. 46: Geschäftsleerstand im Bereich der Bogen-
straße

Abb. 41: Freifläche für die Anlage eines neues 
Stadtplatzes

Plan 26: Bodenrichtwertkarte (Quelle: Boris NRW 
2017)
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Plan 27: Fläche für den Stadtplatz der Kulturen

Plan 28: Betrachtungsfläche Rudolf-Reuter-Platz

Plan 29: Teilfläche Aufwertung Kirchenumfeld - Abriss 
und Freiraumgestaltung 

Abb. 47: Treppenanlage in Bereich des Lehmberges 

Abb. 48: Blick auf die baumbestandene Fläche am 
Lehmberg

Plan 30: Betrachtungsfläche Lehmberg 
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•  Abrissmaßnahmen/ Freilegung von Grund-
stücken

•  Erdarbeiten zur Profilierung der Fläche
•  Umfeldgestaltung der neu Grünfläche/ Parti-

elle Bepflanzung des Platzes

Kostenschätzung 1. Baumaßnahmen: 

  90.000 €

2. Baufreimachung Eck-

grundstück:

• Zwischenerwerb 

(Grundstück ca. 317 m² 

= 11.500 €) + (Gebäu-

de = 30.000 €) 

41.500 €

• Abriss / Entsorgung 

Eckgebäude Hauptge-

bäude = 35.000 €

76.500 € 

(ohne Wert des Gebäudes)

Gesamtmaßnahme: 

166.500,- €

Förderkennziffer 10.1 Bodenordnung

21.2. Rückbau durch die 

Gemeinde

10.4 Erschließung   

Priorität/ Zeitraum 1 – kurzfristig

Barrierefreie Gestaltung und freiräumliche 
Konzeption für den Lehmberg (Bo/03)
Projektbeschreibung
Grün- und Freiräume leisten auch in einer klei-
nen Stadt ihren Beitrag, um Aufenthaltsqualitä-
ten anzubieten und attraktive Treffpunkte auszu-
bilden. Der Lehmberg ist allen Bewohnern ein 
Begriff und mit dem Denkmal ist er funktional 
besetzt. Die Attraktivität der grünräumlichen 
Gestaltung und ein fehlendes Nutzungskon-
zept für die große Grünfläche lassen Chancen 
der Schaffung attraktiver Aufenthaltsbereiche im 
Stadtgebiet verstreichen. Hier sind neue Gestal-
tungsansätze und auch Nutzungsideen zu ent-
wickeln. 

Maßnahmen
•  Ausführungsplanungen
•  barrierefreie Ausgestaltung zur Nutzung des 

Geländes
•  Erneuerung der abgängigen Treppe im Be-

reich
•  Aufstellen von Stadtmobiliar und Beleuch-

tung
•  Definition von neuen Nutzungsbereichen

Kostenschätzung Entwurf: 15.000 €

Umsetzung: 105.000 €

Freilegung: 10.000 €

Gesamt: 130.000 €

Förderkennziffer 9 –Vorbereitende Planun-

gen

10.3 Freilegung

10.4 Erschließung

Priorität/ Zeitraum 2 – kurz- mittelfristig 

Abb. 49: Bereich der ehemaligen Molkerei - heute 
bereits freigeräumt
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Generationenspielplatz Borgentreich (Bo/04)
Projektbeschreibung
Das ehemalige Molkereigelände, ist bereits 
beräumt. Es handelt sich somit aktuell um eine 
leere Freifläche im Stadtgebiet. 
Durch die Freimachung der Fläche ist der Weg 
frei für eine neue attraktive Entwicklung auf 
dem Areal. Eine bauliche Entwicklung ist ak-
tuell allerdings nicht vorgesehen. Aufgrund der 
Nähe zur Seniorenwohnanlage und zur Schaf-
fung unterschiedlicher Platz- und Freiflächen in 
Borgentreich kann auf der Fläche ein Generati-
onenspielplatz eingerichtet werden, der durch 
unterschiedliche Geräte und Einrichtungen Jung 
und Alt ansprechen kann. Die Entwicklungsflä-
che besitzt eine Größe von ca. 1.600 m² und 
soll durch unterschiedliche Themenbereiche ge-
gliedert sein. 
Beschreibung der Gestaltung
(Bachelorthesis Borgentreich Amelie Joosten)
Grundidee:
Der Mehrgenerationenspielplatz steht in unmit-
telbarer  Nähe des Seniorenzentrums und wird 
ein  Treffpunkt für Jung und Alt. Hier werden 
Spielgeräte geboten die dieses Motto unterstrei-
chen. Außerdem wird der Mehrgenerationen-
spielplatz in vier Teilräume 
eingeteilt, den Aufenthalts- und Kommunikati-
onsbereich, den Bereich für ältere Nutzer, für 
Kleinkinder, für Kinder und Jugendliche.
Materialien:
Die ausgewählten Materialien sind stabil und 
qualitativ damit der Spielplatz langlebig bleibt 
und kein schneller verschleiß auftritt. Die Bö-
den der einzelnen Spielbereiche sind denen der 
Nutzer angepasst, wie beispielsweise Sand bei 
Kleinkindern oder Rasen bei Kinder und Jugend-
lichen.
Bepflanzung:
Bei der Bepflanzung wird auf Robuste, stabile 
und ungiftige Gehölze geachtet. Die verwende-
ten Gehölze dienen vorwiegend als Sichtschutz 
und Rahmung der Fläche. Stauden und Gräser 
werden ausschließlich bei den Hochbeeten ver-
wendet.

Maßnahmen:
•  Ausführungsplanung
•  Gestaltung des Generationsplatzes
•  Einbindung grünräumlicher Elemente
•  generationsübergreifendes Spielgerät
•  Aufstellen von Stadtmobiliar und Beleuch-

tung.

Kostenschätzung 330.000 €

Förderkennziffer 10.4 Erschließung (1a und 

1b)

Priorität/ Zeitraum 3/ kurz- bis mittelfristig 

Abb. 50: direkt angrenzendes Altenwohnheim

Plan 31: ehemaliges Molkereigelände - Generationen-
spielplatz - Entwicklung von 500m2
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Sicherung Schul- und Breitensportangebot in 
Borgentreich  (Bo/05)
Projektbeschreibung
Ein Großteil des Breitensportangebots findet in 
den beiden Hallen des Schulzentrums in Bor-
gentreich statt. Diese befinden sich in direkter 
Nachbarschaft. Neben dem Schulbetrieb wer-
den die Sporthallen intensiv durch eine Vielzahl 
von Vereine in den Nachmittagsstunden genutzt. 
Die Schließung der Hallen würde zu großen 
Problemen in der Freizeitgestaltung der Bürge-
rinnen und Bürger führen 
Die bautechnische Prüfung der beiden Sporthal-
len hat allerdings ergeben, dass umfangreiche 
Sanierungsarbeiten an den Gebäuden zwingend 
notwendig sind. Die Gefahr, dass die Sporthal-
len aufgrund der weiteren Verschlechterung der 
Situation zeitnah nicht mehr nutzbar sind, steigt 
stetig. Dabei geht es um so grundlegende Maß-
nahmen, sodass für beide Sporthallen ein massi-
ver Sanierungsbedarf besteht. 
Mit Blick auf die vorliegenden Kostenschätzun-
gen zur Sanierung der beiden Sporthallen ist 
parallel geprüft worden, welche Kosten bei der 
Errichtung einer neuen Dreifachsporthalle als 
Ersatz für die beiden kleineren Sporthallen ent-
stehen würden. In Vergleich der beiden Ansätze 
wird deutlich, dass die Errichtung einer Sport-
halle deutlich unterhalb der erforderlichen Kos-
ten der Sanierung der beiden anderen Sporthal-
len liegt. 

Kostenschätzung Rückbau: 200.000 €

Dreifachsporthalle: 

5.700.000 € 

Gesamt: 5.900.000 €    

Förderkennziffer 11.3 Daseinsvorsorgeein-

richtungen

21.2. Rückbau durch die 

Gemeinde

Priorität / Zeitraum 1 - kurzfristig 

Attraktivitätssteigerung und Schaffung von Auf-
enthaltsqualitäten Emmerkertorstraße (Bo/06)
Projektbeschreibung
Im Kreuzungsbereich Emmerkertorstraße/Mauer-
straße/Steinweg	 befindet	 sich	 westlich	 der	 Em-
merkertorstraße ein stark baufälliges Gebäude 
(HsNr. 5a). Zum Schutz der Fußgänger in diesem 
Bereich mussten bereits Sicherungsmaßnahmen 
auf dem Gehwegbereich vorgenommen werden. 
Zur Aufwertung der Eingangssituation in den 
historischen Ortskern sowie zur Schaffung neu-
er Aufenthaltsmöglichkeiten bei gleichzeitiger 
Inwertsetzung des Stadtraumes durch die Schaf-
fung neuer Blickbeziehungen, soll das Gebäu-
de durch die Stadt Borgentreich erworben und 
abgerissen werden. Eine Nachnutzungsmöglich-
keit des Gebäudes wird aufgrund des Zustandes 
und des bereits lang andauernden Leerstandes 
nicht mehr gesehen. Die Grundstücksfläche be-
sitzt eine Größe von ca. 227 m².
Mit der Schaffung einer grünräumlich gestal-
teten Freifläche, wird ein neuer Treffpunkt ge-
schaffen und der „Balkentrum“ - der einzige 
noch erhaltene von ursprünglich sieben zinnen-
gekrönten Türmen aus der um 1280 errichteten 
Festungsmauer um Borgentreich – in Szene ge-
setzt und neue Blickbeziehung geschaffen. Die 
beiden, die Fläche rahmenden historischen Ho-
fanlagen, werden in ihrer Wahrnehmung eben-
falls gestärkt und in Szene gesetzt.
 

Kostenschätzung 1. Baumaßn.:      50.000 €

2. Baufreimachung Eck-

grundstück:    76.500 €

• Zwischenerwerb 

(Grundstück ca. 227 m² 

= 8,5 T€) + (Gebäude = 

10 T€)            41.500 €

• Abriss / Entsorgung Eck-

gebäude         35.000 €

 Gesamt: 93.500 € 

Förderkennziffer 10.1 Bodenordnung

21.2. Rückbau durch die 

Gemeinde

10.4 Erschließung 

Priorität / Zeitraum 1 - mittelfristig 
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Weitere Kostengruppen
Im Rahmen der Städtebauförderung sind die An-
gaben von Kostengruppen zulässig, die noch zu 
erarbeitende Projekte in den Ansatz gebracht 
werden können bzw. zur Unterstützung des Ge-
samtprozesses beitragen. So zum Beispiel die 
Einbindung eines Sanierungsträgers im Rahmen 
der Umsetzung der Projekte. Weiterhin spielt 
dabei die Unterstützung von privaten Maßnah-
men, mit Beachtung verschiedener Rahmenbe-
dingungen eine wichtige Rolle. Hierzu zählt die 
Profilierung und Standortaufwertung und der 
Kostenansatz der Modernisierung und Instand-
setzung. Hinzu kommen Möglichkeiten zur Be-
reitstellung von „frei verfügbaren“ Mittel, die 
das Quartier, gemäß definierten Vorgaben, auch 
für Kleinstprojekte ausgeben können, die un-
ter anderem zur Steigerung der stadträumlichen 
Qualität beitragen (Verfügungsfonds). 

Modernisierung und Instandsetzung 
Zur Unterstützung privater Maßnahmen im 
Rahmen von Modernisierungs- und Instant-
setzungsmaßnahmen an Gebäuden zur Nut-
zung für Wohnen sowie zur Nutzung für 
Dienstleistung und Gewerbe im Sanierungs-
gebiet sollen finanzielle Mittel mit berück-
sichtigt werden. Grundvoraussetzung für die 
Bezuschussung von Maßnahmen ist, dass 
die Maßnahme noch nicht begonnen wurde 
und sich der Eigentümer gegenüber der Ge-
meinde verpflichtet bestimmte Erneuerungs-
maßnahmen durchzuführen bzw. ein Erneu-
erungsgebot durch die Gemeinde ergangen 
ist. Als Kostenrahmen sind im Rahmen die-
ser Zweckbindung 200.000,- € veranschlagt 
worden.

Kostenschätzung 200.000 €

Förderkennziffer 11.1 Modernisierung und 

Instandsetzung

Priorität/ Zeitraum 1 - kurzfristig  

 

Profilierung und Standortaufwertung 
Projektbeschreibung
Im definierten Sanierungsgebiet sind Leerstän-
de zu verzeichnen. Weiterhin sind Gebäude im 
gesamten Sanierungsgebiet zu verorten, die sa-
nierungsbedürftig sind und im Rahmen der Pro-
filierung und Standortaufwertung finanziell un-
terstützt werden sollen. Weitere Maßnahmen 
können sich aus den zu erarbeitenden Konzep-
ten ergeben, so dass ein Projektansatz für Maß-
nahmen zur Profilierung und Standortaufwer-
tung mit aufgenommen wird.
Für eine erste Kostenbetrachtung wird die An-
nahme getroffen, dass innerhalb des Sanierungs-
gebietes 15 Maßnahmen durchführt werden und 
für jede Einzelmaßnahme ein förderfähiger Be-
trag von 20.000,- € (entspricht bei einer 50 % 
Fördermöglichkeiten: 40.000,- € Gesamtkosten) 
in den Ansatz gebracht wird. Somit ist ein Kos-
tenrahmen von 300.000,- € für Privatmaßnah-
men aufzunehmen. 

Kostenschätzung 200.000 €

Förderkennziffer 11.2 Profilierung und 

Standortaufwertung

Priorität/ Zeitraum 1 - kurzfristig  

Einrichtung eines Verfügungsfonds 
Projektbeschreibung
Zur Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs, 
dem historischen Ortskern von Borgentreich, 
der aufgrund bereits vorhandener Leerstände 
(gewerblich und wohnbaulich) und durch Funk-
tionsverluste bedroht bzw. auch schon betroffen 
ist, soll ein gemeindlicher Fonds eingerichtet 
werden.
Die Mittel des Verfügungsfonds können für in-
vestive Ausgaben und Maßnahmen (Umsetzung 
Lichtkonzept, Gestaltung von Eingangsberei-
chen, Aufstellung von Beschilderung, Aufstel-
len von Infotafeln, u.a.), für investitionsvorbe-
reitende Maßnahmen (Erarbeitung von Konzep-
ten, Leitfäden, Beratung, Planungsleistungen, 
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u.a.) sowie von nicht-investiven Ausgaben und 
Maßnahmen (Aufbau einer Immobiliendaten-
bank, Einrichtung von Lieferservice, Einrichtung 
eines Flächenpools, u.a.) im Fördergebiet einge-
setzt werden. Zu beachten ist dabei, dass nicht 
alle Mittel zu gleichen Teilen eingesetzt werden 
können. Hintergrund ist, dass der Verfügungs-
fonds zu 50 % aus Mitteln der Städtebauförde-
rung und zu 50 % aus privaten Mitteln bestückt 
wird. Mit dem Anteil aus der Städtebauförde-
rung dürfen nur investive und investitionsvorbe-
reitende Maßnahmen gefördert werden. Der an-
dere Teil der Mittel kann auch für nicht-investive 
Maßnahmen herangezogen werden.
Mit einer Annahme von fünf Jahren Laufzeit der 
Städtebauförderung und einem jährlichen An-
satz für den Verfügungsfonds von 15.000,- €, er-
gibt sich ein Kostenrahmen von 75.000,- €. Im 
Rahmen von Städtebaufördermitteln sind insge-
samt 37.500 € einzustellen.

Kostenschätzung 37.500 €

Förderkennziffer 14 Verfügungsfonds

Priorität/ Zeitraum 2 - kurz bis mittelfristig   

Grunderwerb 
Durch weitere Entwicklung, die sich aus der 
Umsetzung von bereits beschriebenen Projekten 
ergeben, kann es zu Entwicklungsmaßnahmen 
kommen, die einen Grunderwerb von Seiten der 
Stadt, gem. der Kennziffer 10.1 der Förderricht-
linie, erforderlich machen, um die städtebau-
liche Entwicklung positiv zu beeinflussen. Um 
im Rahmen des Städtebauförderprogramm in 
diesen Fällen handlungsfähig zu sein, bzw. die 
Möglichkeiten einer Förderung aufrecht zu er-
halten, soll ein Kostenansatz von 200.000,-€ mit 
aufgenommen werden. 

Kostenschätzung 200.000 €

Förderkennziffer 10.1 Bodenordnung

Priorität/ Zeitraum 2 - kurz bis mittelfristig   

Sonstige Gutachten / Planungsleistungen
Bei der Umsetzung von Projekten kann es im 
Rahmen der Detailbetrachtung notwendig sein, 
ergänzende Untersuchungen bzw. Gutachten 
/ Verkehrswertgutachten vorzunehmen, die in 
den Projektsteckbriefen noch nicht berücksich-
tigt werden konnten und somit dem Projekt kos-
tentechnisch noch nicht mit aufgenommen wor-
den sind. Um die Projektumsetzung sicherstel-
len zu können, wird unter der Kennziffer 9c ein 
Kostenrahmen von 100.000 € mit aufgenommen. 

Kostenschätzung 100.000 €

Förderkennziffer 9c Ausgaben der Vorbe-

reitung – Städtebauliche 

Planungen (Gutachten, 

Verkehrsgutachten, u.a.)

Priorität/ Zeitraum 2 - kurz bis mittelfristig   

Rückbau durch die Gemeinde
Bei den Projektsteckbriefen sind entsprechen-
de Maßnahmen bei denen eine Freilegung der 
Grundstücke zur weiteren Aufwertung erforder-
lich sind, bereits mit aufgenommen. Gleichwohl 
kann im Rahmen weiterer Betrachtungen und 
Projektansätze die Freilegung von Grundstü-
cken erforderlich sein. Aus diesem Grund wird 
im Rahmen der Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht unter der Kennziffer 10.3 Freilegung von 
Grundstücken ein Kostenrahmen von 75.000,- € 
mit aufgenommen.

Kostenschätzung 75.000 €

Förderkennziffer 21.2 Rückbau durch die 
Gemeinde

Priorität/ Zeitraum 2 - mittelfristig   
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5.5.  MASSNAMENÜBERSICHT
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Stadt Borgentreich

Stadtbezirk Borgentreich

Maßnahmenübersicht
DIN A3 M 1:5.000

N

Zeichenerklärung

Abgrenzung Sanierungsgebiet

Untersuchungsgebiet

1

2

Vorbereitende Planungen für den
historischen Ortskern Borgentreich

Stadträumliche Aufwertung des Kernbereiches
von Borgentreich

Barrierefreie Gestaltung und freiräumliche
Konzeption für den Lehmberg3

Mehrgenerationenspielplatz4

Sicherung eines Schul- und Breitensportangebots
Bau einer neuen Sporthalle

5

      2.1 Neuer Stadtplatz
      2.2 Aufwertung Rudolf-Reuter-Platz / Bogenstraße
      2.3 Kirchenumfeld stadträumlich und strukturell aufwerten

Weitere Bestandteile sind die Profilierung und 

Standortaufwertung, Modernisierung und 

Instantsetzung sowie die Einrichtung eines 

Verfügungsfonds, die für bestimmte Maßnahmen 

innerhalb des Sanierungsgebietes eingesetzt 

werden können. 

Plan 32: Maßnahmenübersicht zum Erneuerungskonzept (Kartendarstellung: Sweco, o.M.)

In der folgenden tabellarischen Übersicht sind 
die im Untersuchungsgebiet geplanten Sanie-
rungs- und Erneuerungsmaßnahmen, die jewei-

ligen Träger und der jeweils vorgesehene Rea-
lisierungszeitraum zunächst einmal unter der 
Annahme einer 5-jährigen Förderung der Sanie-
rungsmaßnahme (2018 bis 2023) dargestellt.
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Nr. Projekt/ 

Maßnahme

Träger/

Akteur

Realisierungs-

zeitraum

Kostenschätzung 

in Tausend €)

1 Vorbereitende Planungen für den historischen 

Ortskern Borgentreich 

Sta K 35 T€

2 Stadträumliche Aufwertung des Kernbereiches 

von Borgentreich

Sta K - L 512 T€

2.1 Gestaltung Marktplatz 10 Sta K 180 T€

2.2 Aufwertung Rudolf-Reuter-Platz / Bogenstraße Sta K - M 165 T€

2.3 Kirchenumfeld stadträumlich und strukturell 

aufwerten

Sta K 167 T€

3 Stadt- bzw. grünräumliche Umgestaltung des 

Bereiches Lehmberg

Sta K 130 T€

3.1 Konzept / Gestaltungswettbewerb Sta K 15 T€

3.2 Maßnahmen Sta K 105 T€

3.3 Freilegung Sta K 10 T€

4 Generationenspielplatz Borgentreich Sta L 330 T€

5 Sicherung Schul- und Breitensportangebot in 

Borgentreich – Bau neuer Sporthalle

Sta K 5.900 T€

6 Attraktivitätssteigerung und Schaffung von Auf-

enthaltsqualitäten in der Emmerkertorstraße

Sta M 94 T€

Grobe Schätzung der Gesamtkosten (direkter Projektbezug) 7.001 T€

Tab. 5: Übersicht Projekte

Die Abkürzungen in der Maßnahmenüber-
sicht und den Projektskizzen bedeuten im 
Einzelnen:

Träger / Akteure:
Sta  = Stadt Borgentreich
P  = private Akteure (wie Kirchen, 

Vereine, Interessenvereinigungen, Investo-
ren etc.)

Beginn der Beratungen für die Umsetzung / 
Realisierung der einzelnen Maßnahmen: 

K  = kurzfristig (2018 bis ca. 2019)
L  = langfristig (nach 2021)
M  = mittelfristig (bis ca. 2021)
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5.6.  KOSTEN- UND FINANZIERUNGSÜBERSICHT

Nr. Maßnahmen Kennziffer Bruttokosten

A. Ausgaben

1. öffentliche Projekte / Maßnahmen ca. 7.000.000,- €

1.1 Vorbereitende Planungen für den historischen Kernbe-

reich 

9. ca. 35.000,- € 

1.2 Stadträumliche Aufwertung des Kernbereiches ca. 511.500,- €

1.2.1 Neuer Stadtplatz der Kulturen ca. 180.000,- €

1.2.1.1 Freilegung des Grundstücks 10.3 ca. 25.000,- €

1.2.1.2 Baumaßnahmen 10.4 ca. 155.000,- €

1.2.2 Aufwertung Rudolf-Reuter-Platz 10.4 ca. 165.000,- €

1.2.2.1 Freilegung des Grundstücks 10.3 ca. 15.000,- €

1.2.2.2 Baumaßnahmen 10.4 ca. 150.000,- €

1.2.3 Kirchenumfeld stadträumlich und strukturell aufwerten ca. 166.500,- €

1.2.3.1 Bodenordnung 10.1 ca. 41.500,- €

1.2.3.2 Abriss 21.2 ca. 35.000,- €

1.2.3.3 Baumaßnahmen 10.4  ca. 90.000,- €

1.3 stadt- bzw. grünräumliche Umgestaltung des Bereiches 

Lehmberg

ca. 130.000,- €

1.3.1 Erarbeitung Konzept / Wettbewerb 9. ca. 15.000,- €

1.3.2 Umsetzungsmaßnahmen im öffentlichen Raum 10.4 ca. 105.000,- €

1.3.3 Freilegung des Bereiches 10.3 ca. 10.000,- €

1.4. Generationenspielplatz 10.4 ca. 330.000,- €

1.5. Sicherung Breitensport - Sporthalle ca. 5.900.000,- €

1.5.1 Rückbau Sporthalle 21.2 ca. 200.000,- €

1.5.2 Neubau Dreifachsporthalle 11.3 ca. 5.700.000,- €

1.6 Aufwertung Stadteingang Emmerkertorstraße ca. 93.500,- €

1.6.1 Grunderwerb 10.1 ca. 18.500,- €

1.6.2 Rückbau 21.2 ca. 25.000,- €

1.6.3 Baumaßnahmen / Gestaltung 10.4 ca. 50.000,- €

2. Private Baumaßnahmen ca. 537.500,- €

2.1 Profilierung und Standortaufwertung 11.3. ca. 300.000,- €

2.2 Einrichtung eines Verfügungsfonds 14 ca. 37.500,- €

2.3 Modernisierung und Instandsetzung 11.1 ca. 200.000,- €

3. Sonstige Ansätze ca. 375.000,- €

3.1 Grunderwerb

• Grunderwerb im Rahmen Ordnungs- und Baumaßnah-

men zur Umsetzung aus Entwicklungszielen aus noch 

zu erarbeitenden Konzepten (pauschal)

10.1 ca. 200.000 €
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3.2 Gutachten / Planungsleistungen

•  Ausarbeitung sonstiger Gutachten und Planungen (z. 

B. Verkehrs- und Erschließungskonzepte, Altlastenun-

tersuchungen, Ingenieurvermessungen) (pauschal)

9. / 12. ca. 100.000,- €

3.3 Freilegung von Grundstücken

•   Im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen, sind 

Kosten für eine mögliche Freimachung von Grundstü-

cken mit aufgenommen (pauschal).

10.3 ca. 75.000,-€ 

Summe Ausgaben ca. 7.912.500,- €

B. Einnahmen

Es sind keine Projekte aufgeführt, die Straßenbaumaßnahmen beinhalten, so dass 

keine Anliegerbeiträge zu erheben sind. Im Bereich von potenziellen Grundstücks-

käufen wird davon ausgegangen, dass mit dem Verkauf keine zusätzlichen Erlöse 

erzielt werden. 

0,- €

C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten ca. 7.912.500,- €

D. Finanzierung

Zu finanzierende Summe ca. 7.912.500,- €

Anteil Bund / Land (60 %) ca. 4.747.500,- €

Anteil Orgelstadt Borgentreich (40 %) ca. 3.165.000,- €

Tab. 6: Kosten- und Finanzierungsübersicht

5.7.  BETEILIGUNGSPROZESS

Im Rahmen der Erarbeitung des IKEK für die 
Orgelstadt Borgentreich ist ein ausführlicher Be-
teiligungsprozess der Bevölkerung durchgeführt 
worden. Detaillierte Aussagen lassen sich dem 
Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept 
entnehmen, so dass an dieser Stelle darauf ver-
wiesen wird. 

5.8. SANIERUNGSMANAGEMENT

Das IKEK und der erarbeitete städtebauliche 
Fachbeitrag sind als offene Rahmenplanung zu 
verstehen mit dem Ziel, die Planung der örtli-
chen Akteure - also der Bewohner, der Gewer-
betreibenden, der Grundstückseigentümer und 
der örtlichen Institutionen - während des Um-

strukturierungsprozesses mit möglichst viel Ei-
geninitiative und Anregungen auszufüllen.
Die Steuerung des Prozesses liegt gebündelt in 
der Hand der betroffenen Fachressorts der Stadt. 
Die zügige Abwicklung kann durch den Einsatz 
eines Sanierungsträgers unterstützt werden. Die 
Mitwirkungsbereitschaft der Bürgerinnen und 
Bürger soll angeregt werden, um gemein-
sam mit Bürgern, Fachplanern, Gemein-
de und Sanierungsträgern die Sanierungs-
ziele weiterzuentwickeln und ihre zügige 
Umsetzung zu erreichen. Regelmäßige Bera-
tungszeiten für die Eigentümer, die Bewohner 
sowie die interessierten Gewerbetreibenden und  
Institutionen sorgen dafür, dass der Informati-
onstransfer funktioniert.




